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STADT SEEBAD UECKERMÜNDE

Flächennutzungsplan

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Darstellungen

Wohnbauflächen

1.1. Art der baulichen Nutzung § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO

W

M

Gemischte Bauflächen § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO

Gewerbliche Bauflächen § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO

G

Sondergebiete, die der Erholung dienen § 10 BauNVO

C

W

FH

SO

CV

z. B.

Camping

Caravanplatz

Ferienhausgebiet

Wochenendhausgebiet

Sonstige Sondergebiete § 11 BauNVO

SO

z. B.

Einkaufzentrum
E

Fischereihafen

Freizeithafen

F+T
Freizeit + Tourismus

JZ
Jachtzentrum

K

Klinik

MC
Crossbahn

NV
Nahversorgungszentrum

PV
Photovoltaikanlage

Sch
Schießplatz

T
Tierpark

WG

Wohngebietszentrum

sonstige örtliche Hauptverkehrsstraße

1.3 Flächen für den überörtlichen Verkehr und die örtlichen § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

Ruhender Verkehr

Busbahnhof

Hauptverkehrszüge

Bahnanlagen

ZOB

Bhf

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Bahnhof/Haltepunkt

1.4 Anlagen und Einrichtungen für Versorgungsanlagen § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

Elektrizität

Gas

Antennenträgerstandorte

1.5 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

oberirdische Leitung

unterirdische Leitung

E Elektrizität

G Gas

AW Abwasser

1.6 Grünflächen § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Grünflächen

Zweckbestimmung:

Parkanlage

Dauerkleingärten

Sportplatz

Spielplatz

Badestrand

Friedhof

H

Hundeplatz

Fläche für gärtnerische Nutzung

naturnahe Parkanlage

naturbelassene Grünfläche

1.7 Wasserflächen § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB

Wasserflächen

H Hafen

Freizeithafen

Surfplatz

1.8 Flächen für Aufschüttungen § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB

Fläche für Aufschüttungen/Spülfeld

1.9 Flächen für die Landwirtschaft und für Wald § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für Wald

Zweckbestimmung:

E

Erholungswald

1.10 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

Landschaft

2. Kennzeichnungen § 5 Abs. 3 BauGB

26 Umgrenzung von Flächen deren Böden erheblich

mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

§ 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB

42 Standorte deren Böden erheblich mit umweltge-

fährdenden Stoffen belastet sind (Nummerierung 

siehe Begründung)

3. Nachrichtliche Übernahmen § 5 Abs. 4 BauGB

Kampfmittelbelastetes Gebiet

Ü

Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung

besondere bauliche Vorkehrungen zum Hochwas-

serschutz erforderlich sind

L

|
|
|
|

|||| ||||

|
|
|
|

||||||||

Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des 

Naturschutzrechts

Schutzgebiete:

Landschaftsschutzgebiet

|
|
|
|

|||| ||||

|
|
|
|

||||||||

Umgrenzung von Schutzobjekten im Sinne des 

Naturschutzrechts

Schutzobjekte:

Naturdenkmal

Geschützter LandschaftsbestandteilLB

ND

Küsten- und Gewässerschutzstreifen (50 m Ge-

wässer erster Ordnung und 150 m Küstengewässer)

1

BD

2

BD

Archäologischer Fundplatz

Bodendenkmal (grundsätzlich kein Eingriff)

Bodendenkmal (Eingriff nur nach Genehmigung)

§ 5 Abs. 4a BauGB

§ 5 Abs. 4 BauGB

§ 5 Abs. 4 BauGB

§ 5 Abs. 4 BauGB

4. Hinweise

OD  km 2.376

Abschn. 200

Orientierung für Ortsdurchfahrten

Suchtrasse Bahnanschluss

3
9

3
7

Richtfunkstrecke mit Bauhöhenbeschränkungen

Flächen mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschafts-

pflege, die keiner Nutzung unterliegen

B

|
|
|
|

|||| |||| |||| |||| ||||

|
|
|
|

||||||||||||||||||||

Immissionsschutzkennlinie

Umgrenzung von Biotopen

1.11 Sonstige Planzeichen 

Grenze des Stadtgebietes (räumlicher Geltungsbe-

reich des Flächennutzungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen z. B. von 

Baugebieten

B

Biotope (lineare Ausrichtung)

Geschützte Allee/Baumreihe

1.2 Flächen, Einrichtungen und Anlagen für den Gemeinbedarf § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf

Einrichtungen und Anlagen:

Öffentliche Verwaltungen

Schule

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende

Gebäude und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrich-

tungen

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Ein-

richtungen

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und 

Einrichtungen

Post

Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude 

und Einrichtungen

Feuerwehr

JH

Jugendherberge

Übersichtsplan

Anpflanzen von Baumreihen und Alleen
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